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 Jeweils mit Ziffer 9: 
 X90 z.B. 190 
 XX9 z.B. 119 
 XXX.900 z.B. 111.900 
 XXX.X90 z.B. 111.190

 Keine R-Positionen im  
 Wiederholungsbereich

 Sonderfall  
 Abschnitt 000

Reservepositionen (in der nachfolgenden Grafik orange dargestellt) stellen einen Teil der 
NPK-Systematik dar und ermöglichen dem Anwender, Normpositionstexte zu kopieren und 
für eigene Bedürfnisse abzuändern oder eigene Texte einzufügen. Sie sollen ausschliess-
lich für Spezialausführungen verwendet werden, für die im NPK keine Standardtexte – 
weder in Form von geschlossenen noch von offenen Unterpositionen – vorhanden sind. Die 
NPK-Struktur ist auch bei den Reservepositionen einzuhalten. Es ist darauf zu achten, 
dass mit Reservepositionen, speziell mit Reserve-Vorbemerkungen, keinen preisrelevanten 
bestehenden Vorgaben widersprochen wird.

Merkmal Ziffer 9
Grundsätzlich ist für Reservepositionen jeweils die Ziffer 9 reserviert: X90 (z.B. 190) für Un-
terabschnitte, XX9 (z.B. 119) für Hauptpositionen, XXX.900 (z.B. 111.900) für Hunderter-
gruppen, XXX.X90 (z.B. 111.190) für Zehnergruppen. 

Keine Reservepositionen im Wiederholungsbereich
Im Bereich der Wiederholungspositionen stehen keine Reservepositionen zur Verfügung:
Nach XXX.00X, z.B. nach 111.004, gilt Wiederholungsbereich bis 111.889
Nach XXX.X0X, z.B. nach 111.104, gilt Wiederholungsbereich bis 111.189
Nach XXX.XXX, z.B. nach 111.114, gilt Wiederholungsbereich bis 111.119
Das heisst, auf Ebene Unterposition sind keine Reservepositionen XXX.119 bzw. .129 usw. 
möglich. Eine Reserve-Hauptposition, z.B. 219, kann hingegen Unterpositionen 219.119 
bzw. .129 usw. aufweisen, da reine Reserveäste keine Wiederholungsbereiche haben.

Einschränkungen im Abschnitt 000
Da dieser Abschnitt nur Bedingungen und keine Leistungspositionen, also keine Unterposi-
tionen enthält, sind hier auch die Möglichkeiten für Reservefenster eingeschränkt. So sind 
bei den Vorbemerkungen 000.100 und 000.200 keine individuellen Texte möglich. Für die 
Unterabschnitte 040 bis 080 sind ohne Einschränkungen Reservepositionen vorgesehen. 
Die Unterabschnitte 010 (Vergütungsregelungen), 020 (Ausmassbestimmungen) und 030 
(Begriffe, Abkürzungen, Verständigung) stellen einen Sonderfall dar. Sie geben jeweils die 
kapitelspezifischen allgemeinen Bedingungen vor, die oft den bestehenden Normen SIA 
118/XXX entnommen sind. Da diese Aussagen als im Markt üblicher Standard unverändert 
bleiben sollen, empfiehlt CRB, hier keine Reservepositionen anzubringen. Wenn der Anwen-
der eigene Bedingungen definieren will, steht ihm dafür das Reservefenster im Unterab-
schnitt 090 zur Verfügung, nachdem er in Position 000.200 die Variable 02 angewählt hat.
In den Unterabschnitten sind Reservepositionen auf den Stufen Hauptposition (z.B. 049), 
Hundertergruppen (z.B. 049.900) und Zehnergruppen (z.B. 049.190) vorgesehen. Abschnitt 
000 enthält keine Unterpositionen, also sind auch keine Reserve-Unterpositionen möglich.
Alle Reservepositions-Texte werden im Ausdruck mit einem «R» gekennzeichnet.

NPK
Merkblätter zum Devisieren

Nr. 2 D/20

Reservepositionen, Wegleitung für Anwender
Hochbau 

Tiefbau 
Gebäudetechnik 
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2.1 Empfohlene  
 Reservepositionen
 gemäss 
 NPK-Struktur

Reservepositionen sind auf folgenden Hierarchiestufen zugelassen:
•	 NPK-Kapitelgruppen
•	 NPK-Kapiteluntergruppen
•	 NPK-Kapitel

Innerhalb eines Kapitels sind gemäss NPK-Struktur Reservepositionen auf folgenden Stu-
fen möglich:
•	 Unterabschnitte
•	 Hauptpositionen inkl. dazugehöriger Unterpositionen, mit oder ohne Hunderter- und 

Zehnergruppen
•	 Hundertergruppen inkl. dazugehöriger Unterpositionen, mit oder ohne Zehnergruppen
•	 Zehnergruppen inkl. dazugehöriger Unterpositionen
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X00 
Kapitelgruppe

300
Rohbauarbeiten

900
R-Kapitelgruppe

XX0 
Kapiteluntergruppe

310
Baumeisterarbeiten

X90
R-Kapiteluntergruppe
z.B. 390

XXX 
Kapitel

314
Maurerarbeiten

XX9
R-Kapitel
z.B.  319

XXX 
Hauptposition

311
Einsteinmauerwerk aus 
[.....] Mauern verdichten.

XX9
R-Hauptposition z.B.  
319

X9X.X00
R-Hundertergruppe z.B.  
391.100

weiter zu  
391.110 und 391.111 oder 
direkt zu 391.101

XX9.XXX
R-Unterposition z.B.  
319.001

XX9.X00
R-Hundertergruppe z.B.  
319.100

weiter zu 
319.110 und 319.111 oder 
direkt zu 319.101

XXX.X00 
Hundertergruppe

311.100
Äusseres [.....] nachträglich 
erstellen.

XXX.900
R-Hundertergruppe z.B.  
311.900

X00 
Abschnitt

300
Sichtmauerwerk aus künst-
lichen Steinen

XX0 
Unterabschnitt

310
Mauerwerk aus Backstein 
MB bewittert

X90
R-Unterabschnitt z.B.  
390

X9X
R-Hauptposition z.B.  
391

X9X.XXX
R-Unterposition z.B.  
391.001

Kein R-Abschnitt möglich

XXX.XX0 
Zehnergruppe

XXX.XXX 
Unterposition
(offen oder geschlossen)

311.110
d mm 120; Steine  
lxbxh mm 250x120x140.

311.111
h bis m 1,50.

XXX.9XX
R-Unterposition z.B.  
311.901

XXX.9X0
R-Zehnergruppe z.B.   
311.910

weiter zu
311.911

Keine R-Unterposition  
XXX.XX9 bzw. 311.119 möglich,  
da in Wiederholungsbereich.

XXX.X90
R-Zehnergruppe z.B.  
311.190

XXX.X9X
R-Unterposition z.B.  
311.191
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